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Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      76. Jahrgang      Nr. 2      17. Januar 202010

Auf Grund des § 16 Absatz 1 und des § 17 Absatz 1 Satz 3 des 
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634) in Verbindung mit § 13 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 
(GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
6. Dezember 2017 (GVBl. S. 664), wird verordnet:

§ 1
Die durch Verordnung vom 16. März 2018 (GVBl. S. 479) erlasse-

ne Veränderungssperre 11-100/26 wird um ein Jahr bis zum 10. Okto-
ber 2020 verlängert.

§ 2
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb von 
einem Jahr seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich gegen-
über dem Bezirksamt Lichtenberg von Berlin geltend machen; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach 
§ 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs 
wird die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses 
Gesetzes nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist unbeachtlich. 
Die Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für die Verkün-
dung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt worden 
sind.

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 13. Dezember 2019

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin
M.  G r u n s t

Bezirksbürgermeister
B.  M o n t e i r o

Bezirksstadträtin für 
Stadtentwicklung, Soziales, 

Wirtschaft und Arbeit

Verordnung
über die Verlängerung der Veränderungssperre 11-100/26 

im Bezirk Lichtenberg, Ortsteil Friedrichsfelde
Vom 13. Dezember 2019
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Auf Grund des § 16 Absatz 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634) in Verbindung mit § 13 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom 7. No-
vember 1999 (GVBl. S. 578), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 6. Dezember 2017 (GVBl. S. 664) geändert worden ist, 
wird verordnet:

§ 1
Für das Grundstück Ruschestraße 89 (Flur 812, Flurstück 135) im 

Bezirk Lichtenberg, für das das Bezirksamt neben anderen Grund-
stücken die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen hat, tritt 
eine Veränderungssperre gemäß § 14 des Baugesetzbuchs ein.

§ 2
Je ein Übersichtsplan mit den Grenzen des räumlichen Geltungs-

bereichs der Veränderungssperre liegt zur kostenfreien Einsichtnah-
me beim Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, Abteilung Stadtent-
wicklung, Soziales, Wirtschaft und Arbeit, Fachbereich Stadtpla-
nung und im Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht/Untere 
Denkmalschutzbehörde aus.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögens-
nachteile durch die Veränderungssperre (§ 18 Absatz 2 Satz 2 
und 3 des Baugesetzbuchs) und

Verordnung
über die Veränderungssperre 11-166/31 

im Bezirk Lichtenberg von Berlin
Vom 7. Januar 2020

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 18 Absatz 3 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb eines 
Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich gegenüber 
dem Bezirksamt Lichtenberg von Berlin geltend machen; der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach § 32 
Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs wird die 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist unbeachtlich. Die Be-
schränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung 
dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Januar 2020

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin
G r u n s t

Bezirksbürgermeister
B.  M o n t e i r o

Bezirksstadträtin für  
Stadtentwicklung, Soziales, 

Wirtschaft und Arbeit
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